
 

 

 

Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika  
KASA im WeltHaus Heidelberg 

Willy-Brandt-Platz 5 | 69115 Heidelberg 

06221-4333612 | www.kasa.woek.de | kasa@woek.de 

 
 

Südafrika kündigt Investitionsabkommen mit europäischen Ländern 
- Ein Schritt in die richtige Richtung 
 
1995 hatte Südafrika mit einer Reihe europäischer Länder bilaterale Investitionsabkommen 
mit dem Ziel unterzeichnet, Investitionsanreize zu schaffen. Ein Jahr nach den ersten demo-
kratischen Wahlen und ein Jahr vor Inkrafttreten der neuen Verfassung  Südafrikas herrschte 
noch eine gewisse Skepsis darüber, wie es mit der Wirtschaftspolitik des Landes weiterge-
hen sollte. Ausländische Investoren sehnten sich nach Sicherheit, bevor sie sich engagieren 
und die südafrikanische Regierung brauchte dringend neues Kapital, um die vom 
Apartheidsregime ruinierte Wirtschaft des Landes wiederzubeleben. In diesem Kontext ka-
men die bilateralen Investitionsschutzabkommen mit der Schweiz, Belgien/Luxemburg, den 
Niederlanden, Österreich, Deutschland und Spanien zustande, die die südafrikanische Re-
gierung am 30. Oktober letzten Jahres gekündigt hat.  

Nach 20 Jahren besteht aus Sicht der südafrikanischen Regierung keine Notwendigkeit mehr 
für diese Vereinbarungen. Sie argumentiert, dass die positive wirtschaftliche Entwicklung des 
Landes und der durch die südafrikanische Verfassung garantierte Investitionsschutz diese 
alten Vereinbarungen überflüssig machen. Darüber hinaus hat Südafrika im November 2013 
mit der „Promotion and Protection of Investment Bill“ ein neues Investitionsgesetz verab-
schiedet, das Rechtssicherheit für südafrikanische und ausländische Investitionen gleicher-
maßen gewährleisten soll.  Der südafrikanische Handelsminister Rob Davies wurde in seiner 
Begründung für diesen Schritt deutlicher, indem er darauf hinwies, dass aus seiner Perspek-
tive keine Korrelation zwischen den 1994 abgeschlossenen bilateralen Abkommen und den 
Investitionsströmen in Südafrika bestehe. Als Beispiel führte er an, dass derartige Abkom-
men mit den USA und Japan nicht existierten und dennoch ein hohes Investitionsniveau zu 
verzeichnen sei. Aus seiner Perspektive geht es bei dem neuen Gesetz nicht um eine Ent-
scheidung gegen die betroffenen Länder, sondern allein um die Notwendigkeit einer Moder-
nisierung der Gesetzgebung Südafrikas.   

Obwohl die Kündigung erst nach einem Jahr in Kraft tritt, die bestehenden Investitionen für 
weitere 20 Jahre nach Außerkrafttreten der Abkommen deren Schutz genießen und lediglich 
die neuen Investitionen unter das aktuelle Investitionsschutzgesetz fallen, haben die betrof-
fenen europäischen Länder Südafrikas Entscheidung erwartungsgemäß stark kritisiert. Im 
Zentrum der Kritik dieser Länder, darunter auch Deutschland,  standen die Einseitigkeit der 
Entscheidung, Südafrikas fehlendes Interesse für eine Neuverhandlung der Abkommen und 
vor allem die Tatsache, dass das Land selektiv agiere, da Abkommen mit Ländern wie Russ-
land, China, Iran, Mosambik, Argentinien und Kuba - die fast zeitgleich mit den EU-Staaten 
abgeschlossen worden waren - von dieser Kündigung nicht betroffen seien. Die EU-Staaten 
fühlen sich ungleich behandelt1. Deswegen empfiehlt es sich zu erwähnen, dass Südafrika 
mit der Kündigung der bilateralen Investitionsabkommen nicht allein dasteht. Es findet in fast 
allen Schwellenländern ein Umdenken statt. So hat Indien 2013 angekündigt, seine Investiti-
onsschutzabkommen neu zu verhandeln und das brasilianische Parlament weigert sich, die 
14 von der Regierung unterzeichneten Abkommen zu ratifizieren.  

                                                 
1 Es ist wichtig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass sich die Diskussion um die Meist-
begünstigungsklausel (MFN) im Rahmen der Verhandlungen um die  Wirtschaftspartner-
schaftsabkommen der  EU mit den AKP-Ländern genau an diesem Punkt festbeißt. Viele 
EPA-Regionen besonders in Afrika wollen sich das Recht einbehalten, strategische regionale 
oder Süd-Süd-Beziehungen aufzubauen, ohne der EU die gleichen Privilegien gewähren zu 
müssen wie den als „strategisch“ definierten Partnern.  
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Die Entscheidungsträger dieser Länder wollen bewusst die bilateralen Investitionsschutzab-
kommen durch nationale Gesetze und Rechtswege ersetzen, weil sie erkannt haben, wie 
stark die Investitionsschutzabkommen die Regulierungsmöglichkeiten der nationalen Regie-
rungen  einschränken. Indien zum Beispiel hat mit Investitionsschutzabkommen schmerzhaf-
te Erfahrungen gemacht: Vodafone stützte sich auf ein solches Abkommen, um das Land 
aufgrund seiner neuen Steuergesetze einzuklagen. Entschädigungszahlungen wurden auch 
von den Telekommunikationsunternehmen wie ByCell Holding AG  aus der Schweiz auf 
Grundlage eines Investitionsabkommens geltend gemacht, nachdem die indische Regierung 
aufgrund von Korruptionsfällen die Lizenzen dieser Unternehmen annulliert hatte. Und auch 
Südafrika musste schon Entschädigung zahlen, nachdem eine italienische Firma 2006 die im 
„Black Economic Emporwement“ verankerte Vorzugsbehandlung oder „positive Diskriminie-
rung“ zugunsten der schwarzen Bevölkerung als Eingriff in die Eigentumsrechte eingeklagt 
hatte.  

Die Möglichkeit solcher Klagen von Unternehmen - deren Privilegien von gut begründeten 
nationalen Interessen in Frage gestellt werden können - und vor allem die Einschaltung in-
ternationaler Schiedsgerichte beinhalten für  Länder wie Südafrika und Indien große Risiken, 
zumal sich Entschädigungen, wenn sie fällig sind, an Marktwerten orientieren. Diese Klagen, 
die sich in Zukunft häufen könnten, sind der Hauptbeweggrund für die südafrikanische Re-
gierung gewesen, die bilateralen Investitionsschutzabkommen mit den europäischen Län-
dern außer Kraft zu setzen. Es ist folglich richtig, dass das in Südafrika im November 2013 
verabschiedete nationale Investitionsschutzgesetz die Anrufung internationaler Schiedsge-
richte im Fall von Enteignung nicht mehr ermöglicht. Vor diesem Hintergrund präzisiert sich 
die vom südafrikanischen Handelsminister Rob Davies zur Rechtfertigung der Kündigung 
bilateraler Investitionsschutzabkommen thematisierte „Modernisierung der südafrikanischen 
Gesetzgebung“. Er hat dabei besonders die sich in der Vorbereitung befindliche Gesetz-
gebung für den Bergbausektor im Blick, der eine bedeutende Rolle für die Wirtschaft Südaf-
rikas spielt. Sie soll darauf abzielen, eine substanzielle Beteiligung des Staates an den Ein-
nahmen aus der Rohstoffförderung zu gewährleisten. Unter den alten bilateralen Investiti-
onsabkommen könnte sich diese neue Gesetzgebung als risikoreich erweisen. Aber eine auf 
stärkere staatliche Beteiligung abzielende Gesetzgebung ist notwendig, da die Regierung 
bisher nur sehr unterproportional mithilfe von Lizenzgebühren und Steuern - die in der Regel 
sehr niedrig gesetzt wurden  - an den Einnahmen des boomenden Bergbausektors teilhat. 
Insofern stellt die Kündigung bilateraler Investitionsschutzabkommen einen Schritt in die rich-
tige Richtung dar. Südafrika sowie andere rohstoffreiche Länder des Südlichen Afrika und 
Afrikas haben nur eine Chance, die Lebensbedingungen der dort lebenden Menschen sub-
stanziell zu verbessern, wenn sie sich im Hinblick auf ihre Ressourcen Handlungsspielräume 
bewahren, um eine eigenständige und an den Bedürfnissen der Menschen orientierte Wirt-
schaftspolitik zu betreiben. Daher die Notwendigkeit gegen alle Regelwerke Widerstand zu 
leisten, die einer Regulierung im öffentlichen Interesse im Wege stehen, ob diese nun Inves-
titionsschutzabkommen oder Wirtschaftspartnerschaftsabkommen heißen.  

 

  


